
            

           Anlage 2 

 

Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von 

Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen der Stadt 

Kornwestheim 
 

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung 

i.V.m. §§ 2, 13 und 19 Kommunalabgabengesetz Baden Württemberg in der jeweils gültigen 

Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim in seiner Sitzung am 30.06.2022 

folgende Änderungssatzung der „Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für 

die Kindertageseinrichtungen der Stadt Kornwestheim“ beschlossen: 

 

§ 5 Gebührenermäßigung erhält folgende neue Fassung: 

 

§ 5 

 

Gebührenermäßigung 

 

Vorrangig sind gesetzliche Leistungen nach den Sozialleistungsgesetzen (z.B. SGB II, 

SGB VIII, SGB XII) und Leistungen für Bildung und Teilhabe geltend zu machen. 

Beträgt das monatliche Familienbruttoeinkommen weniger als 4.000 Euro und besteht 

kein vorrangiger Anspruch im Rahmen gesetzlicher Leistungen (Ablehnungsbescheide 

sind vorzulegen), ermäßigt sich die jeweilige Benutzungsgebühr nach § 3 und die 

Verpflegungsgebühr nach § 4 (siehe Anlage 1) um 50 %.  

 

 

 

§ 8 

 

Inkraftreten 

 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.09.2022 in Kraft 

 

 

Ursula Keck 

Oberbürgermeisterin 

 

 

 

 

 



   

 

Anlage  

zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 

Kindertageseinrichtungen der Stadt Kornwestheim 

- Gebührenverzeichnis - 

 

 

 

Stand: 01.09.2022  Betreuung im Kindergartenjahr 2022/2023 

  
1 Kind in   

der Familie 

2 Kinder in 

der Familie 

3 Kinder in 

der Familie 

4 Kinder in 

der Familie 

VÖ Ü3 130 € 98 € 65 € 21 € 

VÖ U3 253 € 190 € 128 € 46 € 

HT Ü3 5 Std. 108 € 81 € 54 € 18 € 

HT U3 5 Std. 211 € 159 € 106 € 38 € 

GT Ü3 7,5 Std. /5 Tage 226 € 163 € 90 €   

GT U3 7,5 Std./ 5 Tage 292 € 208 € 135 €   

GT Ü3  9 Std/ 5 Tage 275 € 193 € 109 €  

GT U3  9 Std/ 5 Tage 339 € 241 € 156 €  

GT Ü3 10,5 Std./ 5 Tage 325 € 223 € 128 €   

GT U3 10,5 Std./ 5 Tage 386 € 274 € 177 €   
 

 

U3= unter 3 Jahre/ Ü3= über 3 Jahre 

GT= Ganztagesbetreuung, VÖ= Verlängerte Vormittagsöffnung, HT= Halbtagesgruppe 

 

Verpflegungsgebühr 

 

Bei Einrichtungen mit verlängerter Öffnungszeit beträgt das Essensgeld 51,00 € pro Kind. 

 

Bei den Ganztagesbetreuungen beträgt das Essensgeld von 64,00 € pro Kind.  

 

Ausnahme in den Kindertagesstätten Karl-, Bebel- u. Neckarstraße  

beträgt das Essensgeld  77,00 € pro Kind.  

 

Ferienkindergarten 

Betreuung im Ferienkindergarten 

 

-  einmaliger Betrag  - 

VÖ / GT* 

Für eine Woche 30,00 €   /   90,00 € 

Für zwei Wochen 60,00 €   / 180,00 € 

 

* Für Kinder, die in einer Ganztagesbetreuung angemeldet sind, findet eine Ganztagesbetreuung  

im Ferienkindergarten bis 16.00 Uhr statt, wenn mindestens 10 Anmeldungen vorliegen. 


